
Bedingungen für Überbrückungshilfe IV stehen

Bun des fi nanz- und Bun des wirt schafts mi nis te ri um haben sich auf die Be din gun gen für die
bis Ende März 2022 ver län ger ten Co ro na- Wirt schafts hil fen ge ei nigt. Die Über brü ckungs -
hil fe IV soll Un ter neh men hel fen, die wei ter hin unter co ro na be ding ten Ein schrän kun gen
lei den. Schau stel ler, Markt leu te und an de re Un ter neh men, die im Rah men der Co ro na-
Pan de mie be son ders schwer und von Schlie ßun gen be trof fen sind, er hal ten einen zu sätz -
li chen Ei gen ka pi tal zu schuss.

Überbrückungshilfe IV bis Ende März 2022
Die bisherige Überbrückungshilfe III Plus wird nun im Wesentlichen als Überbrückungshilfe IV bis Ende
März 2022 fortgeführt. Diese ist hinsichtlich der Antragsvoraussetzungen, dem maximalen Fördersatz und
den förderfähigen Fixkosten weitgehend deckungsgleich mit der laufenden Überbrückungshilfe III
Plus. Grundlegende Antragsvoraussetzung ist weiterhin ein durch Corona bedingter Umsatzrückgang von
30% im Vergleich zum Referenzzeitraum 2019. Der maximale Fördersatz der förderfähigen Fixkosten
beträgt 90% bei einem Umsatzrückgang von über 70%. Auch die umfassenden förderfähigen
Kostenposititionen bleiben weitgehend unverändert. Außerdem haben sich Bundesfinanz- und
Bundeswirtschaftsministerium darauf geeinigt, erweiterte beihilferechtliche Spielräume, die die
Europäische Kommission in der letzten Woche ermöglicht hat, in der Überbrückungshilfe IV zu nutzen.

Erweiterte Förderung für Schausteller, Marktleute und private
Veranstalter
Zusätzlich zur Fixkostenerstattung erhalten Unternehmen im Rahmen der Überbrückungshilfe IV, die im
Rahmen der Corona-Pandemie besonders schwer und von Schließungen betroffen sind, einen
zusätzlichen modifizierten und verbesserten Eigenkapitalzuschuss zur Substanzstärkung. Auch dieses
Instrument gab es bereits in der Überbrückungshilfe III und der Überbrückungshilfe III Plus. Es wird jetzt in
der Überbrückungshilfe IV angepasst und verbessert. Dadurch erhalten insbesondere Unternehmen, die
von der Absage von Advents- und Weihnachtsmärkten betroffen sind – etwa Schausteller, Marktleute und
private Veranstalter – eine erweiterte Förderung. Ebenfalls fortgeführt wird die Neustarthilfe für
Soloselbständige.

Verlängerung der Fristen für Überbrückungshilfen I bis III Plus
Um allen Antragstellern und prüfenden Dritten bessere Möglichkeiten zu geben, die Hilfsprogramme zu
nutzen, werden mit der Verlängerung der Hilfen selbst auch die Fristen verlängert. Anträge für die
laufende Überbrückungshilfe III Plus können bis zum 31.03.2022 gestellt werden und für die Einreichung
der Schlussabrechnung für die bereits abgelaufenen Hilfsprogramme (Überbrückungshilfe I – III,
November- und Dezemberhilfe) wird die Frist bis zum 31.12.2022 verlängert.

Redaktion beck-aktuell, 3. Dez 2021.


